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A. Prüfungsauftrag

Mit Gesellschafterbeschluss vom 16. Dezember 2024 der

nerbe plus GmbH & Co. KG,

Winsen (Luhe)
(im Folgenden auch ”nerbe plus GmbH & Co. KG“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 ge-

wählt. Dar aufhin beauftragte uns die Geschäftsführung der NERBE R&D GmbH, Kom ple mentärin der

Ge sell schaft, den Jahresabschluss unter Einbezie hung der Buchführung für das Ge schäftsjahr vom 1.

April 2024 bis zum 31. März 2025 freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu

prüfen.

Die Gesellschaft ist in entsprechender Anwendung der in § 267 Abs. 1 HGB bezeichne ten Größen-

merkmale als kleine Gesellschaft einzu stufen. Die entsprechenden Aufstellungserleichterungen wurden

für den Anhang angewendet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschluss prü fung die an wendbaren

Vor schrif ten zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach

dem Prü fungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ord nungs mä ßi ger Er stel lung von Prüfungsbe richten"

des Insti tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düs sel dorf erstellt wurde. Der Prü-

fungsbe richt richtet sich an das geprüfte Unternehmen. 

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2024/2025, bestehend aus Bi lanz (Anlage

1), Ge winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3) bei ge fügt.

Unserem Auftrag liegen unsere als Anlage 4 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedin gun gen in der Fas-

sung vom 1. März 2024 zugrunde. Die Hö he unserer Haf tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der All-

gemeinen Auftragsbedingungen. Im Ver hältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen

Auf tragsbe dingungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt,

denen gegenüber wir entsprechend der im Regelbereich des § 323 HGB geltenden Rechtsgrundlage

keine Haftung übernehmen. So weit er mit unserer Zu stim mung an Drit te wei ter ge ge ben wird bzw. Drit-

ten mit unserer Zu stim mung zur Kennt nis vor ge legt wird, ver pflichtet sich die Ge sell schaft, mit dem be-

tref fen den Drit ten schrift lich zu ver ein baren, dass die ver ein barten Haftungs rege lun gen auch für mög-

liche An sprü che des Drit ten uns ge gen über gelten sol len.
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die nerbe plus GmbH & Co. KG

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der nerbe plus GmbH & Co. KG – bestehend aus der Bilanz zum 31.

März 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31.

März 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der bei-

gefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften und

Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften

und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum

31. März 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB gelten-

den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den



 Seite 3

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie

in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-

stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung

und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-

higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-

zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist,

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli-

che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen

als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolo-

sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als

das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt

wird, da dolose Handlungen kollusives Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-

digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten

können.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
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Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft ab-

zugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder,

falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-

ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeut-

samer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

 Lüneburg, 8. Mai 2025

 AMP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

               
       gez. Behrens                          gez. ppa. Heinatz
             Wirtschaftsprüfer                     Wirtschaftsprüfer
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung war der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der nerbe

plus für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr. Un sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage un-

serer Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben.

Hinsichtlich der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerich-

teten Kontrollen sowie hinsichtlich der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-

abschlusses verweisen wir auf die Ausführungen im Bestätigungsvermerk, der im Abschnitt B wieder-

gegeben ist. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben un-

serer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf

den nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss er ge ben.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB erstreckt sich unsere Prüfung nicht darauf festzustellen, ob der Fortbe-

stand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung

zugesichert werden kann.

II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Wir haben unsere Prüfung nach §§ 316 ff. HGB und den vom IDW festgestellten Grundsätzen ord-

nungsgemäßer Abschlussprüfung ausgerichtet. Ziel unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist es,

hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen

falschen Darstellungen ist.

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens haben wir bereits im Abschnitt Wiedergabe des Be stäti-

gungsvermerks (vgl. Abschnitt B) dargestellt. Zusätzlich geben wir folgende Informationen zu unse rem

Prüfungsansatz und zu unserer Prüfungsdurchführung: 
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In der ersten Phase haben wir ein Verständnis für das Geschäft des Unternehmens erlangt. Hierzu ha-

ben wir uns

· mit dem Umfeld und der Branche sowie der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens

befasst,

· mit dem Rechnungslegungssystem und den Rechnungslegungsmethoden im Unternehmen

vertraut gemacht und

· ein Verständnis des internen Kontrollsystems, dessen Qualität und Funktionsfähigkeit von

grundlegender Bedeutung für unser Prüfungsvorgehen ist, verschafft.

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte auf Basis unserer Risikoeinschät-

zung festgelegt:

· Ansatz und Bewertung der Vorräte,

· Ansatz und Bewertung der sonstigen Rückstellungen und

· Periodengerechte Realisierung der Umsatzerlöse

Das Prüfungsteam wählten wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung aus. Zudem bestimmen wir die

Strategie und den zeitlichen Ablauf der Prüfung, sodass sich ein strukturierter risikoorientierter Prü-

fungsplan ergeben hat. 

In der zweiten Phase haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung und der Kenntnisse der Ge-

schäftsprozesse und Systeme Prüfungshandlungen ausgewählt. Hierzu haben wir die Ausgestaltung

sowie die Wirksamkeit der von uns ausgewählten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen

beurteilt. Soweit Kontrollmaßnahmen als verlässlich einzuschätzen sind, konnte die stichprobenartige

Prüfung von Belegen und Einzelsachverhalten effizient gestaltet werden. 

Im weiteren Verlauf haben wir bei wesentlichen Posten des Jahresabschlusses analytische Prüfungs-

handlungen und stichprobenweise Einzelfallprüfungen durchgeführt, um insgesamt eine hinreichende

Prüfungssicherheit zu erlangen. Daneben haben wir in dieser dritten Phase schwerpunktmäßig we-

sentliche Einzelsachverhalte geprüft und die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und die Nutzung

von Ermessenspielräumen beurteilt. 

Unter anderem haben wir folgende Prüfungshandlungen vorgenommen:

· Prüfung und kritische Analyse der Eröffnungsbilanzwerte

· Die Bestände des Vorratsvermögens wurden am 1. April 2025 durch ausgeweitete Stich-

tagsinventur er mit telt. An der körperlichen Bestandsaufnahme am 1. April 2025 nah men wir in Win-

sen (Luhe) teil. Von der Zu ver lässig keit der Aufnahme und der Einhal tung der Inventur richtli nien

haben wir uns überzeugt.



 Seite 7

· Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leis tungen überzeugten wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen auf den 28. Februar

2025 so wie durch geeignete ergänzende Prüfungshandlungen. Die Auswahl der Saldenbe stäti gun -

gen erfolgte nach bewussten Auswahlkriterien und einer Zufallsauswahl in Stichproben.

· Wesentliche Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen wurden durch Ab stim mung

der Einzeltransaktionen mit den zugrundeliegenden Eingangsrechnungen geprüft.

· Von Kreditinstituten, mit denen die Gesellschaft Geschäftsbeziehungen unterhält, haben wir zum

28. Februar 2025 Bestätigungen sämtlicher Konten und sonstiger bilanzierungs- und vermerk-

pflichti ger Sachverhalte eingeholt. Eine Prüfung der Kontensalden zum Bilanzstichtag erfolgte

durch die ergänzende Auswertung der Bankkontoauszüge.

· Die Vollständigkeit der passivierten Rückstellungen analysierten wir auf der Grundlage der wäh rend

der Prüfung erlangten Kenntnisse und haben zusätzlich die Geschäftsführung der Ge sell schaft, lei-

ten de Mitarbeiter sowie den Steuerberater der Gesellschaft befragt. Die Ermittlung der Rückstel-

lungsbeträge haben wir anhand der vorgelegten Da tengrundlagen und der angewandten Berech-

nungsmethoden nachvollzogen.

· Auskünfte von Rechtsanwälten der Gesellschaft über mögliche Ansprüche Dritter wurden einge-

holt.

· Bezüglich möglicher steuerlicher Risiken wurde eine Auskunft beim Steuerberater der Ge sell schaft

eingeholt.

· Die übrigen Vermögens- und Schuldposten prüften wir anhand der Sach- und Personenkonten der

Buchhaltung nebst Belegen und Inventaren sowie verschiedener von der Gesellschaft er stellten

Ab schlussunterlagen (u. a. erläuternde Zusammenstellung zu einzelnen Posten des Jahresab-

schlusses).

· Die Umsatzerlöse wurden hinsichtlich ihres Realisationszeitpunktes geprüft. 

Analytische Prüfungshandlungen haben wir in Form von Vorjahresvergleichen ein zel ner Pos ten der Bi-

lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Fi nanz- und Er-

tragslage vorgenommen. 

Die Beurteilung unserer Prüfungsergebnisse bildete in der vierten Phase die Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zum Jahresabschluss, auf deren Basis wir den Bestätigungsvermerk erteilt haben. Dieser ist

neben dem Prüfungsbericht Bestandteil unserer Berichterstattung.

Wir haben die Prüfung vom 22. April bis zum 8. Mai 2025 durchgeführt. Eine Vorprü fung ha ben wir in

den Mo na ten Januar und Februar 2025 vorgenommen.
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Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns von der Geschäftsführung und den von

ihr benannten Mitarbeitern erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung

und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt. 
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in

allen Wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des

Gesell schaftsver trags.

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die aus den wei-

teren von uns geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchfüh rung

und Jahresabschluss abgebildet.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung festgestellt, dass die Gesellschaft im Rechnungswesen und in

den rechnungslegungsrelevanten Vorsystemen ein angemessenes internes Kontrollsystem eingerichtet

hat und betreibt, um sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah erfasst

und ohne wesentliche Fehler verarbeitet werden. Die von der Gesellschaft getroffenen organisatori-

schen und technischen Maßnahmen sind geeignet, die Sicherheit der ver ar bei te ten Da ten und der IT-

Systeme zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah-

res ab schluss zum 31. März 2025 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech nungsle gung

gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung und

aller größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelun gen beach-

tet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der nerbe plus GmbH & Co. KG für das Ge schäftsjahr

vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 sind nach unseren Feststellungen ord nungs mä ßig aus der

Buch führung und aus den weite ren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlä gigen An satz-, Aus-

weis- und Be wer tungs vor schriften wur den dabei ebenso in allen wesentli chen Be langen be achtet wie

der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Die Aufstellungserleichterungen für den Anhang wurden zutreffend in Anspruch genommen. Im Anhang

sind alle für eine kleine Kapitalgesellschaft erforderlichen Angaben und Erläuterungen vollständig und

richtig enthalten.

Ausgangspunkt unserer Prüfung der war im Rahmen der Änderung des Geschäftsjahres aufgestellte

und ungeprüfte Zwischenabschluss der Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum

31. März 2024.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. März 2025, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An-

hang, vermit telt nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt nisse ins-

gesamt unter Be achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen ent spre chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

2. Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundsätze sind im Anhang (Anlage 3) zutreffend dargestellt. Von bestehenden Bilan-

zierungs- und Bewertungswahlrechten hat die Gesellschaft in angemessener Weise Gebrauch ge-

macht.
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E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften

und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs-

berichts be darf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jah-

resabschlusses in einer von der bestätig ten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer er-

neuten Stellungnahme, so fern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hin-

gewie sen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Lüneburg, 8. Mai 2025

            AMP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Behrens)
Wirtschaftsprüfer

ppa. (Heinatz)
Wirtschaftsprüfer
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BILANZ

nerbe plus GmbH & Co. KG

Winsen (Luhe)

zum

31. März 2025
AKTIVA PASSIVA

31.03.2025 31.03.2024
EUR EUR

31.03.2025 31.03.2024
EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 460.381,00 596.985,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken 7.646,00 9.766,00

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 212.116,00 316.565,00
219.762,00 326.331,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 61.155,04 0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 2.363.093,26 2.367.479,98
3. geleistete Anzahlungen 84.486,22 42.664,65

2.508.734,52 2.410.144,63

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 635.308,04 676.745,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 398,63 398,63
3. sonstige Vermögensgegenstände 117.402,47 242.084,95

753.109,14 919.229,19

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.169.831,71 706.193,51

C. Rechnungsabgrenzungsposten 50.928,19 68.184,94

A. Eigenkapital

Kapitalanteile Kommanditisten 306.800,00 306.800,00

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 253.926,79 281.108,28

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 17.870,11
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.155,93 5.565,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 731.924,43 575.544,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3.803.349,68 3.757.348,24
5. sonstige Verbindlichkeiten 61.589,73 82.831,48

4.602.019,77 4.439.159,99

5.162.746,56 5.027.068,27 5.162.746,56 5.027.068,27
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. April 2024 bis 31. März 2025

nerbe plus GmbH & Co. KG, Winsen (Luhe)

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 8.624.280,27 2.097.086,63

2. Gesamtleistung 8.624.280,27 2.097.086,63

3. sonstige betriebliche Erträge
übrige sonstige betriebliche Erträge 113.081,72 45.822,06

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren 4.302.833,99 1.035.591,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.117,71 1.195,47

4.309.951,70 1.036.787,23

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.988.371,11 504.676,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-

versorgung und für Unterstützung 392.192,87 89.888,79
2.380.563,98 594.565,53

6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des An-
lagevermögens und Sachanlagen 196.852,23 55.793,43

7. sonstige betriebliche Aufwendungen
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.543.163,22 335.062,47

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,99

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 188.638,12 52.242,36

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 41.733,00 13.706,00

11. Ergebnis nach Steuern 76.459,74 54.752,66

12. sonstige Steuern 7.395,76 1.653,15

13. Jahresüberschuss 69.063,98 53.099,51

14. Gutschrift auf Verbindlichkeitskonten 69.063,98 53.099,51

15. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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Anhang
für das Geschäftsjahr 2024

nerbe plus GmbH & Co. KG, Winsen (Luhe)

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der nerbe plus GmbH & Co. KG, Winsen (Luhe) (Amtsgericht Lüneburg, HRA

203240) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufge-

stellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Gesellschaftsvertrages berücksichtigt.

Soweit Wahlrechte für Angaben entweder in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder im

Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB ge-

wählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1,

274a, 276, 288 Abs. 1 HGB) wurden in Anspruch genommen.

In 2024 erfolgte die Umstellung des Geschäftsjahres vom kalendergleichen Geschäftsjahr auf den

31. März. Die Vorjahreswerte der Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten daher nur die Erträge und

Aufwendungen des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. März 2024 und sind daher nur eingeschränkt ver-

gleichbar.

B.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden über-

nommen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern

sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab-

nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-

gegenstände (zwischen 3 und 15 Jahren) linear vorgenommen.
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Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr

des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am

Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurde

gemäß § 256 S. 1 HGB das FiFo-Verfahren angewendet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten unter Berücksichtigung

aller erkennbaren Risiken bewertet. Alle risikobehafteten Posten sind erforderlichenfalls durch die Bil-

dung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Liquide Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die

Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen, gebildet und mit dem Nennwert bewer-

tet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, unter Berück-

sichtigung aller erkennbaren Risiken, in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-

wendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Erhaltene Anzahlungen wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sind unter Beach-

tung von § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs (Euroreferenzkurs) am Bilanzstichtag bewertet.

Die laufende Zugangsbewertung erfolgt ebenfalls zum Devisenkassamittelkurs (Euroreferenzkurs).

Soweit der Kurs bei einer Restlaufzeit von über einem Jahr am Tage des Geschäftsvorfalles

bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

C.  Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, ebenso wie im Vorjahr, eine Restlauf-

zeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungen in Hö-

he von TEUR 43 (Vorjahr TEUR 57), für Jahresabschlusskosten in Höhe von TEUR 52 (Vorjahr TEUR

95), für Personalkosten in Höhe von TEUR 104 (Vorjahr TEUR 79), für Aufbewahrung in Höhe von

TEUR 30 (Vorjahr TEUR 37), für Entsorgung TEUR 11 (Vorjahr TEUR 11) sowie für Berufsgenossen-

schaftskosten TEUR 12 (Vorjahr TEUR 0).
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Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten Erträge außergewöhnlicher Größenordnung aus dem Ver-

kauf von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 41.

Die Restlaufzeit für Verbindlichkeiten betragen:

Summe
Jahr

bis zu einem
Restlaufzeit

einem Jahr
größer

Restlaufzeit

Jahre
größer 5

Restlaufzeit
davon

TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0
Vorjahr 18 18 0 0

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellunegen 5 5 0 0
Vorjahr 6 6 0 0

Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

732 732 0 0
Vorjahr 576 576 0 0

haftenden Gesellschafern
Verbindlichkeiten gegenüber persönlich

29 29 0 0
Vorjahr 38 38 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten 3.774 3.774 0 0
Vorjahr 3.718 3.718 0 0

Sonstige Verbindlichkeiten 62 62 0 0
Vorjahr 83 83 0 0

Gesamt 4.602 4.602 0 0
Vorjahr 4.439 4.439 0 0

Es bestehen in Höhe von Euro 25.175,61 (Vorjahr Euro 42.460,89) Verbindlichkeiten aus Steuern so-

wie in Höhe von Euro 2.249,12 (Vorjahr Euro 2.910,71) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Si-

cherheit.

Die Aufwendungen für Altersversorgung betrugen EUR 10.786,76 (Vorjahr EUR 439,22).

Die Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen betrugen EUR 188.589,31 (Vorjahr

EUR 52.138,90).

Die Erträge aus Währungsumrechnung betrugen EUR 5.847,00 (Vorjahr EUR 1.698,46). Die Aufwen-

dungen aus Währungsumrechnung betrugen EUR 17.052,44 (Vorjahr EUR 2.418,31).
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D.  Weitere Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen zum 31. März 2025 EUR 512.917,11 mit Restlauf-

zeiten bis zu 8 Jahren; davon keine mit verbundenen Unternehmen.

Angaben über Mutterunternehmen mit Konzernabschluss

Das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellende Mutterunternehmen

(§ 285 Nr. 14a HGB) ist die TARSONS PRODUCTS LIMITED, Kalkota/Indien.

Angaben zur Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte von der persönlich haftendenden Gesellschafterin NERBE

R&D GmbH, Winsen (Luhe), vertreten durch den Geschäftsführer Philipp J.F. Nerbe geführt.

Das gezeichnete Kapital der persönlich haftenden Gesellschafterin betrug am Abschlussstichtag EUR

25.000,00.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Bis 31. März 2025 betrug die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 34 (Vorjahr 34).
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